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Neue Minijobs: Minijobber sollen ab dem 1.1.2013 mehr verdienen können. 
Dafür wird die Geringfügigkeitsgrenze von 400 € auf 450 € angehoben. 

Begleitend wird für Neubeschäftigungen ab dem 1.1.2013 eine grundsätz-
liche Rentenversicherungspfl icht eingeführt, die der sozialen Absicherung 

von Minijobbern dienen soll. Minijobber haben demnach den pauschalen Rentenversi-
cherungsbeitrag des Arbeitgebers von 15 % bis zum allgemeinen Beitragssatz der ge-
setzlichen Rentenversicherung von im Jahr 2013 voraussichtlich 18,9 % (zzt. 19,6 %) 
zu ergänzen. Ist dies nicht gewünscht, kann sich der geringfügig Beschäftigte von der 
Rentenversicherungspfl icht befreien lassen. 

Bestehende Minijobs: Bei bestehenden Arbeitsverhältnissen – Beginn vor dem 1.1.2013 
– ändert sich nichts. Bei Entgelterhöhungen über 400 € für bestehende Minijobs kommt 
die Neuregelung zum Tragen, bei der automatisch Rentenversicherungspfl icht eintritt, 
mit der Möglichkeit sich davon befreien zu können.

Jobs zwischen 400 € und 450 €: Arbeitnehmer, die am 31.12.2012 bereits in einer 
bestehenden Beschäftigung kranken-, pfl ege- und arbeitslosenversicherungspfl ichtig 
sind und ein monatliches Arbeitsentgelt zwischen 401 und 450 € erzielen, bleiben in 
dieser Beschäftigung längstens bis zum 31.12.2014 versicherungspfl ichtig zu diesen 
Versicherungszweigen; es sei denn, das Arbeitsentgelt fällt unter 400 €. Arbeitnehmer 
können allerdings die Übergangsregelung abwählen und sich von der Versicherungs-
pfl icht befreien lassen.

Wird ein Befreiungsantrag bis zum 1.4.2013 bei der Krankenkasse gestellt, wirkt dieser 
rückwirkend zum 1.1.2013. Der Befreiungsantrag für die Arbeitslosenversicherung muss 
bei der Bundesagentur für Arbeit beantragt werden. Ein später gestellter Befreiungsan-
trag soll mit Beginn des auf den Antragsmonat folgenden Kalendermonats wirken.
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Gleitzonenregelung: Auch die Grenzen für Gleitzonenbeschäftigte von 400 € bis 800 € 
werden auf 451 € bis 850 € angepasst. Besondere Übergangsfristen wurden geschaffen 
für vor dem 1.1.2013 bestehende Beschäftigungsverhältnisse mit Entgelten zwischen 
401 € und 450 € bzw. mit Entgelten zwischen 801 € und 850 €.

Mit Beschluss vom 27.9.2012 legt der Bundesfi nanzhof (BFH) dem Bundes-
verfassungsgericht die Frage vor, ob das Erbschaft- und Schenkungsteuerge-
setz (ErbStG) in der im Jahr 2009 geltenden Fassung wegen Verstoßes gegen 
den allgemeinen Gleichheitssatz verfassungswidrig ist.

Der BFH teilt zwar nicht die Ansicht des klagenden Erben, dass die beschränk-
te Gleichstellung von Personen der Steuerklasse II (u. a. Geschwister, Neffen und Nich-
ten) mit Personen der Steuerklasse III (fremde Dritte) verfassungswidrig ist. Er ist jedoch 
der Auffassung, dass Teile des ErbStG deshalb gegen den allgemeinen Gleichheitssatz 
verstoßen, weil die darin vorgesehenen Steuervergünstigungen in wesentlichen Teilbe-
reichen von großer fi nanzieller Tragweite über das verfassungsrechtlich gerechtfertigte 
Maß hinausgingen. Im Einzelnen stützt er seine Vorlage auf folgende Gesichtspunkte:

• Die weitgehende oder vollständige steuerliche Verschonung des Erwerbs von Be-
triebsvermögen, land- und forstwirtschaftlichem Vermögen und Anteilen an Kapi-
talgesellschaften oder Anteilen daran stellt eine nicht durch ausreichende Gemein-
wohlgründe gerechtfertigte und damit verfassungswidrige Überprivilegierung dar. 

• Das ErbStG ermöglicht es Steuerpfl ichtigen, durch rechtliche Gestaltungen nicht 
betriebsnotwendiges Vermögen, das den Begünstigungszweck nicht erfüllt, in unbe-
grenzter Höhe ohne oder mit nur geringer Steuerbelastung zu erwerben. 

• Die zusätzlich zu den Freibeträgen anwendbaren Steuervergünstigungen zusammen 
mit zahlreichen anderen Verschonungen führen dazu, dass die Steuerbefreiung die 
Regel und die tatsächliche Besteuerung die Ausnahme sind. 

Die Verfassungsverstöße führten – so der BFH – teils für sich allein, teils in ihrer Kumu-
lation zu einer durchgehenden, das gesamte Gesetz erfassenden verfassungswidrigen 
Fehlbesteuerung, durch die diejenigen Steuerpfl ichtigen, die die Vergünstigungen nicht 
beanspruchen könnten, in ihrem Recht auf eine gleichmäßige, der Leistungsfähigkeit 
entsprechende und folgerichtige Besteuerung verletzt würden.

Anmerkung: Was ist hier zu tun? Eine konkrete Empfehlung ist nach derzeitigem Stand 
nicht ohne Weiteres und pauschal möglich. Es stellt sich die Frage, inwieweit das Bun-
desverfassungsgericht den Überlegungen des Bundesfi nanzhofs folgt. Geht man davon 
aus, besteht für betroffene Steuerpfl ichtige unter Umständen erheblicher Handlungs- 
und entsprechender qualifi zierter Beratungsbedarf. Entsprechende Steuerbescheide 
sollten ggf. in Absprache mit uns offengehalten werden. Auch sollten Sie bei Bedarf ein 
Vorziehen von Betriebsvermögensübertragungen mit uns besprechen.

Es hat sich in der Praxis gezeigt, dass die mit Wirkung zum 1.1.2012 als 
einzige Nachweismöglichkeit für die Anwendung der Steuerbefreiung für in-
nergemeinschaftliche Lieferungen geschaffene „Gelangensbestätigung“ zu 
Anwendungsschwierigkeiten geführt hat. Durch eine erneute Änderung der 
Umsatzsteuerdurchführungsverordnung (UStDV) sollen weitere Nachweis-
möglichkeiten geschaffen werden. Bis zum (voraussichtlichen) Inkrafttre-

ten dieser neuen Regelungen zum 1.7.2013 können die Unternehmer die bis zum 
31.12.2011 geltenden Nachweismöglichkeiten weiterhin anwenden.

Mit der Neufassung der UStDV wird an der Gelangensbestätigung – als einer Mög-
lichkeit zur vereinfachten Nachweisführung – festgehalten. Gleichzeitig werden jedoch 
bestimmte (weitere) Vereinfachungen angeboten und geregelt, die den Erhalt einer Ge-
langensbestätigung bzw. den Umgang mit ihr erleichtern. 

Insbesondere wird zugelassen, dass der Unternehmer das Vorliegen einer innergemein-
schaftlichen Lieferung mit einer Bescheinigung des von ihm beauftragten Spediteurs 
belegen kann. Der Unternehmer kann den Nachweis über das Gelangen des Lieferge-
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genstands in das übrige Gemeinschaftsgebiet, sofern der vereinfachte Nachweis nicht 
erbracht werden kann, aber auch mit allen anderen zulässigen Belegen und Beweismit-
teln führen, aus denen sich das Gelangen des Liefergegenstands in das übrige Gemein-
schaftsgebiet an den umsatzsteuerrechtlichen Abnehmer in der Gesamtschau nachvoll-
ziehbar und glaubhaft ergibt. 

Die Steuerbefreiung kommt allerdings auch nicht aufgrund des Vorliegens einer objekti-
ven Beweislage in Betracht, wenn die unrichtige Nachweisführung dazu dient, die Iden-
tität des Abnehmers der innergemeinschaftlichen Lieferung zu verschleiern, um diesem 
im Bestimmungsmitgliedstaat eine Mehrwertsteuerhinterziehung zu ermöglichen.

In dieser Rubrik fassen wir für Sie zum Jahresende allgemeine und wichtige 
Informationen kurz zusammen, über die Sie einmal nachdenken und mit uns 
sprechen sollten. Bitte nutzen Sie die Gelegenheit vor Jahresende – auch um 
weitere Zukunftsplanungen oder Probleme zu besprechen!

• Investitionsabzugsbetrag in Anspruch nehmen - wenn sinnvoll: Steuerpfl ichtige 
können für neue oder gebrauchte bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermö-
gens, die sie anschaffen oder herstellen wollen – unter weiteren Voraussetzungen 
wie z. B. der betrieblichen Nutzung zu mindestens 90 % und Einhaltung bestimmter 
Betriebsgrößenmerkmalen bzw. Gewinngrenzen (wie bei der Sonderabschreibung, 
siehe nachfolgend) –, bis zu 40 % der voraussichtlichen Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten steuerlich gewinnmindernd abziehen. Der Abzugsbetrag darf im Jahr 
der Inanspruchnahme und den drei Vorjahren 200.000 € je Betrieb nicht übersteigen. 

 Beispiel: Ein Unternehmer will für seinen Betrieb im Jahr 2013 eine Maschine im 
Wert von netto 50.000 € anschaffen. Hierfür kann er bereits für 2012 einen In-
vestitionsabzugsbetrag in Höhe von 40 % (= 20.000 €) der Anschaffungskosten in 
Anspruch nehmen, der sich in diesem Jahr auch gewinnmindernd auswirkt.

 Der Unternehmer kann dann die Bemessungsgrundlage für die weiteren Abschrei-
bungen und Sonderabschreibungen auf 30.000 € vermindern, um die erforderliche 
steuerliche Hinzurechnung auszugleichen. Schafft er im Januar des Jahres 2013 
die Maschine an, kann er zusätzlich eine Sonderabschreibung in Höhe von 20 % 
(= 6.000 €) gewinnmindernd ansetzen.

 Unterbleibt die geplante Investition oder ist die beabsichtigte Anschaffung/Herstel-
lung und die später tatsächlich durchgeführte Investition nicht gleichartig, ist die 
Berücksichtigung des Investitionsabzugsbetrages in dem Wirtschaftsjahr rückgängig 
zu machen, in dem der Abzug erfolgt ist. Dafür werden bestandskräftige Bescheide 
korrigiert und es entstehen Zins aufwendungen. 

 Das Niedersächsische Finanzgericht hat mit Urteil vom 5.5.2011 entschieden, dass 
die Aufgabe der Investitionsabsicht nach Erlass des Steuerbescheides, in dem ein 
Investitionsabzugsbetrag berücksichtigt wurde, ein rückwirkendes Ereignis im Sinne 
der Abgabenordnung darstellt. Dies hätte zur Folge, dass eine Vollverzinsung – 
entgegen der Auffassung der Finanzverwaltung – faktisch entfallen würde. Diese 
Problematik muss mittelfristig noch höchstrichterlich geklärt werden. Bis dahin 
sollten Zinsfestsetzungen bei geänderten Steuerbescheiden wegen ausgebliebener 
Investition angefochten werden. Nach aktuellen Informationen soll durch das Jah-
ressteuergesetz 2013 die Verzinsungsregelung beim Investitionsabzugsbetrag klarer 
defi niert werden.

 Anmerkung: Der Investitionsabzugsbetrag kann unter weiteren Voraussetzungen 
(z. B. eine betriebliche Nutzung zu mindestens 90 % im Jahr des Erwerbes und im 
Folgejahr) auch für einen betrieblichen Pkw in Anspruch genommen werden. Der 
Nachweis der über 90%igen betrieblichen Nutzung ist über ein Fahrtenbuch zu füh-
ren. Wird das Fahrzeug ausschließlich seinen Arbeitnehmern zur Verfügung gestellt 
– dazu zählen auch angestellte GmbH-Geschäftsführer –, wird die ausschließliche 
betriebliche Nutzung vom Finanzamt ohne weitere Prüfung anerkannt. Hier wird 
jedoch ggf. vom Arbeitnehmer ein Sachbezug zu versteuern sein.

4. Handlungsempfehlungen 
und Gestaltungshinweise 

zum Jahresende 2012



• Sonderabschreibung für kleine und mittlere Unternehmen: Kleine und mittlere 
Unternehmen profi tieren von der Sonderabschreibung von bis zu 20 %. Werden be-
wegliche Wirtschaftsgüter wie z. B. Maschinen angeschafft, können – unter wei-
teren Voraussetzungen – im Jahr der Anschaffung oder Herstellung sowie in den 
folgenden vier Wirtschaftsjahren zur normalen Abschreibung zusätzlich Sonderab-
schreibungen in Höhe von insgesamt bis zu 20 % in Anspruch genommen werden. 
Der Unternehmer kann entscheiden, in welchem Jahr er wie viel Prozent der Son-
derabschreibung beanspruchen will und damit die Höhe des Gewinns steuern.

 Die für die Inanspruchnahme der Vergünstigung relevanten Betriebsvermögensgren-
zen betragen – wie bei Inanspruchnahme des Investitionsabzugsbetrages – bei Bi-
lanzierenden 235.000 € bzw. 125.000 € bei Betrieben der Land- und Forstwirtschaft; 
die Gewinngrenzen bei Einnahme-Überschuss-Rechnern liegt bei 100.000 €. 

•  Geschenke an Geschäftsfreunde: Steuerpfl ichtige bedanken sich i. d. R. für die gute 
Zusammenarbeit am Jahresende bei ihren Geschäftspartnern mit kleinen Geschen-
ken. Solche „Sachzuwendungen“ an Personen, die nicht Arbeitnehmer des Unter-
nehmers sind – also z. B. Kunden, Geschäftsfreunde –, dürfen als Betriebsausga-
ben abgezogen werden, wenn die Kosten der Gegenstände pro Empfänger und Jahr 
35 € ohne Umsatzsteuer (falls der Schenkende zum Vorsteuerabzug berechtigt ist) 
nicht übersteigen. Ist der Betrag höher oder werden an einen Empfänger im Wirt-
schaftsjahr mehrere Geschenke überreicht, deren Gesamtkosten 35 € übersteigen, 
entfällt die steuerliche Abzugsmöglichkeit in vollem Umfang. Eine Ausnahme sind 
Geschenke bis 10 €. Hier geht der Fiskus davon aus, dass es sich um Streuwerbearti-
kel handelt. Hierfür entfällt auch die Aufzeichnungspfl icht der Empfänger.

 Der Zuwendende darf aber Aufwendungen von bis zu 10.000 € im Jahr pro Empfän-
ger mit einem Pauschalsteuersatz von 30 % (zzgl. Soli-Zuschlag und Kirchensteuer) 
versteuern. Der Aufwand stellt jedoch keine Betriebsausgabe dar! Er hat den Emp-
fänger von der Steuerübernahme zu unterrichten. Davon sind dann auch Geschenke 
bis zu 35 € betroffen.

•  Geschenke an Arbeitnehmer: Will der Arbeitgeber seinen Arbeitnehmer neben den 
üblichen Zuwendungen auch ein Geschenk z. B. zum Jahresende überreichen, so 
kann er eine besondere Pauschalbesteuerung nutzen. Geschenke an Mitarbeiter kön-
nen danach bis zu einer Höhe von 10.000 € pro Jahr bzw. pro Arbeitnehmer vom 
Arbeitgeber mit 30 % (zzgl. Soli-Zuschlag und Kirchensteuer) pauschal besteuert 
werden. Sie sind allerdings sozialversicherungspfl ichtig. Der Arbeitgeber kann die 
Aufwendungen (für seine Arbeitnehmer) als Betriebsausgaben ansetzen.

•  Weihnachtsfeier/Betriebsveranstaltung: Arbeitgeber können ihren Arbeitnehmern 
bei Betriebsveranstaltungen – also z. B. für eine Weihnachtsfeier – bis 110 € (kein 
Bargeld!) einschließlich Umsatzsteuer je Veranstaltung (höchstens zwei Mal im Jahr) 
und Arbeitnehmer steuerfrei zuwenden. Bei Überschreiten der Freigrenze ist der ge-
samte Betrag dem Lohn hinzuzurechnen und wird somit lohnsteuer- und sozialver-
sicherungspfl ichtig. Die Zuwendungen können jedoch durch den Arbeitgeber mit 
25 % pauschal versteuert werden; dann bleiben sie sozialversicherungsfrei. 

Fälligkeitstermine: Umsatzsteuer (mtl.), 
Lohn- u. Kirchenlohnsteuer, Soli-Zuschlag (mtl.), 
Einkommen-, Kirchen-, Körperschaftsteuer, Soli-Zuschlag

10.12.2012

Sozialversicherungsbeiträge 21.12.2012

Basiszinssatz: 
(§ 247 Abs. 1 BGB)

seit 1.1.2012 = 0,12 %, 1.7.2011 - 31.12.2011 = 0,37 %, 1.7.2009 – 30.6.2011 = 0,12 % 
Ältere Basiszinssätze fi nden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de und dort unter „Basiszinssatz“.

Verzugszinssatz: 
(§ 288 BGB)

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern: 

Basiszinssatz + 5-%-Punkte
Basiszinssatz + 8-%-Punkte

Verbraucherpreisindex: 
2005 = 100 

2012: September = 113,3; August = 113,3;  Juli = 112,9; Juni = 112,5; Mai = 112,6; April = 112,8; 
März =112,6; Februar = 112,3; Januar = 111,5
Ältere Verbraucherpreisindizes fi nden Sie im Internet unter: http://www.destatis.de – Zahlen und Fakten - Konjunkturindikatoren

Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann! Eventuelle Ände-
rungen, die nach Ausarbeitung dieses Informationsschreibens erfolgen, werden erst in der nächsten Ausgabe berücksichtigt. 
Trotz sorgfältiger und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt.

Besten Dank für das 
uns im Jahr 2012 

entgegen gebrachte 
Vertrauen, 

frohe Weihnachten 
und ein gesundes 
und erfolgreiches 

neues Jahr!


